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§ 543 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund.
(1) 1 Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außer-

ordentlich fristlos kündigen. 2Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kün-
digenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere
eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseiti-
gen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zuge-
mutet werden kann.

(2) 1Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil
nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird,

2. der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt,
dass er die Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt
erheblich gefährdet oder sie unbefugt einem Dritten überlässt oder

3. der Mieter
a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete

oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder
b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der

Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete
für zwei Monate erreicht.

2 Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der
Vermieter vorher befriedigt wird. 3 Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter
von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach
der Kündigung die Aufrechnung erklärt.

(3) 1Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem
Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung
zulässig. 2Dies gilt nicht, wenn
1. eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht,
2. die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist oder

3. der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in
Verzug ist.
(4) 1Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht

sind die §§ 536b und 536d entsprechend anzuwenden. 2 Ist streitig, ob der
Vermieter den Gebrauch der Mietsache rechtzeitig gewährt oder die Abhilfe
vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft ihn die Beweislast.

§ 544 Vertrag über mehr als 30 Jahre. 1Wird ein Mietvertrag für eine
längere Zeit als 30 Jahre geschlossen, so kann jede Vertragspartei nach Ablauf
von 30 Jahren nach Überlassung der Mietsache das Mietverhältnis außerordent-
lich mit der gesetzlichen Frist kündigen. 2Die Kündigung ist unzulässig, wenn
der Vertrag für die Lebenszeit des Vermieters oder des Mieters geschlossen
worden ist.

§ 545 Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses. 1 Setzt der
Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so ver-
längert sich das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Ver-
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tragspartei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei Wochen dem
anderen Teil erklärt. 2Die Frist beginnt
1. für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs,
2. für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der Fortsetzung
Kenntnis erhält.

§ 5461) Rückgabepflicht des Mieters. (1) Der Mieter ist verpflichtet, die
Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzugeben.

(2) Hat der Mieter den Gebrauch der Mietsache einem Dritten überlassen,
so kann der Vermieter die Sache nach Beendigung des Mietverhältnisses auch
von dem Dritten zurückfordern.

§ 546a Entschädigung des Vermieters bei verspäteter Rückgabe.
(1) Gibt der Mieter die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses

nicht zurück, so kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung als
Entschädigung die vereinbarte Miete oder die Miete verlangen, die für ver-
gleichbare Sachen ortsüblich ist.

(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 547 Erstattung von im Voraus entrichteter Miete. (1) 1 Ist die Miete
für die Zeit nach Beendigung des Mietverhältnisses im Voraus entrichtet wor-
den, so hat der Vermieter sie zurückzuerstatten und ab Empfang zu verzinsen.
2Hat der Vermieter die Beendigung des Mietverhältnisses nicht zu vertreten, so
hat er das Erlangte nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung zurückzuerstatten.

(2) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des
Mieters abweichende Vereinbarung unwirksam.

§ 548 Verjährung der Ersatzansprüche und des Wegnahmerechts.
(1) 1Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Ver-

schlechterungen der Mietsache verjähren in sechs Monaten. 2Die Verjährung
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mietsache zurückerhält. 3Mit der
Verjährung des Anspruchs des Vermieters auf Rückgabe der Mietsache ver-
jähren auch seine Ersatzansprüche.

(2) Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen oder auf Gestat-
tung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten nach der
Beendigung des Mietverhältnisses.

Untertitel 2. Mietverhältnisse über Wohnraum
Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften

§ 549 Auf Wohnraummietverhältnisse anwendbare Vorschriften.
(1) Für Mietverhältnisse über Wohnraum gelten die §§ 535 bis 548, soweit

sich nicht aus den §§ 549 bis 577a etwas anderes ergibt.

1) Zur Rückerstattungspflicht des Vermieters von verlorenen Zuschüssen, die der Mieter mit Rück-
sicht auf die Vermietung geleistet hat, vgl. Art. VI G zur Änderung des Zweiten Wohnungsbaugeset-
zes, anderer wohnungsbaurechtlicher Vorschriften und über die Rückerstattung von Baukosten-
zuschüssen v. 21.7.1961 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geänd. durch G v. 19.6.2001 (BGBl. I S. 1149).

1 BGB §§ 546–549 Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse
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(2) Die Vorschriften über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit
angespannten Wohnungsmärkten (§§ 556d bis 556g), über die Mieterhöhung
(§§ 557 bis 561) und über den Mieterschutz bei Beendigung des Mietverhält-
nisses sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum (§ 568 Abs. 2,
§§ 573, 573a, 573d Abs. 1, §§ 574 bis 575, 575a Abs. 1 und §§ 577, 577a)
gelten nicht für Mietverhältnisse über
1.Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist,
2. Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist und
den der Vermieter überwiegend mit Einrichtungsgegenständen auszustatten
hat, sofern der Wohnraum dem Mieter nicht zum dauernden Gebrauch mit
seiner Familie oder mit Personen überlassen ist, mit denen er einen auf Dauer
angelegten gemeinsamen Haushalt führt,

3.Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
anerkannter privater Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn
Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu überlassen, wenn sie den
Mieter bei Vertragsschluss auf die Zweckbestimmung des Wohnraums und
die Ausnahme von den genannten Vorschriften hingewiesen hat.
(3) Für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim gelten die

§§ 556d bis 561 sowie die §§ 573, 573a, 573d Abs. 1 und §§ 575, 575a Abs. 1,
§§ 577, 577a nicht.

§ 550 Form des Mietvertrags. 1Wird der Mietvertrag für längere Zeit als
ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen, so gilt er für unbestimmte Zeit.
2Die Kündigung ist jedoch frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Über-
lassung des Wohnraums zulässig.

§ 551 Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten. (1) Hat der Mie-
ter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten, so
darf diese vorbehaltlich des Absatzes 3 Satz 4 höchstens das Dreifache der auf
einen Monat entfallenden Miete ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung
ausgewiesenen Betriebskosten betragen.

(2) 1 Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu
drei gleichen monatlichen Teilzahlungen berechtigt. 2Die erste Teilzahlung ist
zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. 3Die weiteren Teilzahlungen werden
zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig.

(3) 1Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geldsumme bei
einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungs-
frist üblichen Zinssatz anzulegen. 2Die Vertragsparteien können eine andere
Anlageform vereinbaren. 3 In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen
des Vermieters getrennt erfolgen und stehen die Erträge dem Mieter zu. 4 Sie
erhöhen die Sicherheit. 5Bei Wohnraum in einem Studenten- oder Jugend-
wohnheim besteht für den Vermieter keine Pflicht, die Sicherheitsleistung zu
verzinsen.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirk-
sam.

§ 552 Abwendung des Wegnahmerechts des Mieters. (1) Der Vermieter
kann die Ausübung des Wegnahmerechts (§ 539 Abs. 2) durch Zahlung einer
angemessenen Entschädigung abwenden, wenn nicht der Mieter ein berechtig-
tes Interesse an der Wegnahme hat.

Einzelne Schuldverhältnisse §§ 550–552 BGB 1
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(2) Eine Vereinbarung, durch die das Wegnahmerecht ausgeschlossen wird,
ist nur wirksam, wenn ein angemessener Ausgleich vorgesehen ist.

§ 553 Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte. (1) 1Entsteht
für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes Interesse, einen
Teil des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er
von dem Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen. 2Dies gilt nicht, wenn in
der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, der Wohnraum über-
mäßig belegt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Grün-
den nicht zugemutet werden kann.

(2) Ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhö-
hung der Miete zuzumuten, so kann er die Erlaubnis davon abhängig machen,
dass der Mieter sich mit einer solchen Erhöhung einverstanden erklärt.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirk-
sam.

§ 554 Barrierereduzierung, E-Mobilität und Einbruchsschutz.
(1) 1Der Mieter kann verlangen, dass ihm der Vermieter bauliche Verände-

rungen der Mietsache erlaubt, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behin-
derungen, dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge oder dem Einbruchs-
schutz dienen. 2Der Anspruch besteht nicht, wenn die bauliche Veränderung
dem Vermieter auch unter Würdigung der Interessen des Mieters nicht zuge-
mutet werden kann. 3Der Mieter kann sich im Zusammenhang mit der
baulichen Veränderung zur Leistung einer besonderen Sicherheit verpflichten;
§ 551 Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirk-
sam.

§ 554a (aufgehoben)

§ 555 Unwirksamkeit einer Vertragsstrafe. Eine Vereinbarung, durch die
sich der Vermieter eine Vertragsstrafe vom Mieter versprechen lässt, ist unwirk-
sam.

Kapitel 1a. Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen

§ 555a Erhaltungsmaßnahmen. (1) Der Mieter hat Maßnahmen zu dul-
den, die zur Instandhaltung oder Instandsetzung der Mietsache erforderlich sind
(Erhaltungsmaßnahmen).

(2) Erhaltungsmaßnahmen sind dem Mieter rechtzeitig anzukündigen, es sei
denn, sie sind nur mit einer unerheblichen Einwirkung auf die Mietsache
verbunden oder ihre sofortige Durchführung ist zwingend erforderlich.

(3) 1Aufwendungen, die der Mieter infolge einer Erhaltungsmaßnahme ma-
chen muss, hat der Vermieter in angemessenem Umfang zu ersetzen. 2Auf
Verlangen hat er Vorschuss zu leisten.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 oder 3 abweichende Ver-
einbarung ist unwirksam.

§ 555b Modernisierungsmaßnahmen. Modernisierungsmaßnahmen sind
bauliche Veränderungen,

1 BGB §§ 553–555b Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse
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1. durch die in Bezug auf die Mietsache Endenergie nachhaltig eingespart wird
(energetische Modernisierung),

2. durch die nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig eingespart oder das
Klima nachhaltig geschützt wird, sofern nicht bereits eine energetische
Modernisierung nach Nummer 1 vorliegt,

3. durch die der Wasserverbrauch nachhaltig reduziert wird,
4. durch die der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht wird,
5. durch die die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert werden,
6. die auf Grund von Umständen durchgeführt werden, die der Vermieter nicht
zu vertreten hat, und die keine Erhaltungsmaßnahmen nach § 555a sind,
oder

7. durch die neuer Wohnraum geschaffen wird.

§ 555c1) Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen. (1) 1Der
Vermieter hat dem Mieter eine Modernisierungsmaßnahme spätestens drei
Monate vor ihrem Beginn in Textform anzukündigen (Modernisierungsankün-
digung). 2Die Modernisierungsankündigung muss Angaben enthalten über:
1. die Art und den voraussichtlichen Umfang der Modernisierungsmaßnahme
in wesentlichen Zügen,

2. den voraussichtlichen Beginn und die voraussichtliche Dauer der Moderni-
sierungsmaßnahme,

3. den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung, sofern eine Erhöhung nach
§ 559 oder § 559c verlangt werden soll, sowie die voraussichtlichen künfti-
gen Betriebskosten.
(2) Der Vermieter soll den Mieter in der Modernisierungsankündigung auf

die Form und die Frist des Härteeinwands nach § 555d Absatz 3 Satz 1 hin-
weisen.

(3) In der Modernisierungsankündigung für eine Modernisierungsmaßnah-
me nach § 555b Nummer 1 und 2 kann der Vermieter insbesondere hinsicht-
lich der energetischen Qualität von Bauteilen auf allgemein anerkannte Pau-
schalwerte Bezug nehmen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Modernisierungsmaßnahmen, die
nur mit einer unerheblichen Einwirkung auf die Mietsache verbunden sind
und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung führen.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirk-
sam.

§ 555d Duldung von Modernisierungsmaßnahmen, Ausschlussfrist.
(1) Der Mieter hat eine Modernisierungsmaßnahme zu dulden.
(2) 1Eine Duldungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn die Moderni-

sierungsmaßnahme für den Mieter, seine Familie oder einen Angehörigen
seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der
berechtigten Interessen sowohl des Vermieters als auch anderer Mieter in dem
Gebäude sowie von Belangen der Energieeinsparung und des Klimaschutzes
nicht zu rechtfertigen ist. 2Die zu erwartende Mieterhöhung sowie die voraus-
sichtlichen künftigen Betriebskosten bleiben bei der Abwägung im Rahmen

1) Beachte hierzu Übergangsvorschrift in Art. 229 § 49 EGBGB (Nr. 2).

Einzelne Schuldverhältnisse §§ 555c, 555d BGB 1
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der Duldungspflicht außer Betracht; sie sind nur nach § 559 Absatz 4 und 5 bei
einer Mieterhöhung zu berücksichtigen.

(3) 1Der Mieter hat dem Vermieter Umstände, die eine Härte im Hinblick
auf die Duldung oder die Mieterhöhung begründen, bis zum Ablauf des
Monats, der auf den Zugang der Modernisierungsankündigung folgt, in Text-
form mitzuteilen. 2Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Modernisierungs-
ankündigung den Vorschriften des § 555c entspricht.

(4) 1Nach Ablauf der Frist sind Umstände, die eine Härte im Hinblick auf
die Duldung oder die Mieterhöhung begründen, noch zu berücksichtigen,
wenn der Mieter ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert war
und er dem Vermieter die Umstände sowie die Gründe der Verzögerung
unverzüglich in Textform mitteilt. 2Umstände, die eine Härte im Hinblick auf
die Mieterhöhung begründen, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie spätestens
bis zum Beginn der Modernisierungsmaßnahme mitgeteilt werden.

(5) 1Hat der Vermieter in der Modernisierungsankündigung nicht auf die
Form und die Frist des Härteeinwands hingewiesen (§ 555c Absatz 2), so bedarf
die Mitteilung des Mieters nach Absatz 3 Satz 1 nicht der dort bestimmten
Form und Frist. 2Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) § 555a Absatz 3 gilt entsprechend.
(7) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirk-

sam.

§ 555e Sonderkündigungsrecht des Mieters bei Modernisierungs-
maßnahmen. (1) 1Nach Zugang der Modernisierungsankündigung kann der
Mieter das Mietverhältnis außerordentlich zum Ablauf des übernächsten Mo-
nats kündigen. 2Die Kündigung muss bis zum Ablauf des Monats erfolgen, der
auf den Zugang der Modernisierungsankündigung folgt.

(2) § 555c Absatz 4 gilt entsprechend.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirk-

sam.

§ 555f Vereinbarungen über Erhaltungs- oder Modernisierungsmaß-
nahmen. Die Vertragsparteien können nach Abschluss des Mietvertrags aus
Anlass von Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen Vereinbarungen
treffen, insbesondere über die
1. zeitliche und technische Durchführung der Maßnahmen,
2. Gewährleistungsrechte und Aufwendungsersatzansprüche des Mieters,
3. künftige Höhe der Miete.

1 BGB §§ 555e, 555f Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse
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Kapitel 2. Die Miete
Unterkapitel 1. Vereinbarungen über die Miete

§ 5561) Vereinbarungen über Betriebskosten. (1) 1Die Vertragsparteien
können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten trägt. 2Betriebskosten sind
die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum
oder das Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen
Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des
Grundstücks laufend entstehen. 3 Für die Aufstellung der Betriebskosten gilt die
Betriebskostenverordnung2) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347)
fort. 4Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Aufstellung der Betriebs-
kosten zu erlassen.

(2) 1Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften
vereinbaren, dass Betriebskosten als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewie-
sen werden. 2Vorauszahlungen für Betriebskosten dürfen nur in angemessener
Höhe vereinbart werden.

(3) 1Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich abzurechnen;
dabei ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. 2Die Abrechnung
ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des
Abrechnungszeitraums mitzuteilen. 3Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltend-
machung einer Nachforderung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei
denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.
4Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichtet. 5Einwendungen
gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf
des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. 6Nach Ablauf
dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei
denn, der Mieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 oder
Absatz 3 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556a Abrechnungsmaßstab für Betriebskosten. (1) 1Haben die Ver-
tragsparteien nichts anderes vereinbart, sind die Betriebskosten vorbehaltlich
anderweitiger Vorschriften nach dem Anteil der Wohnfläche umzulegen. 2Be-
triebskosten, die von einem erfassten Verbrauch oder einer erfassten Verursa-

1) Beachte hierzu auch die Zweite Berechnungsverordnung (Mietrecht [dtv 5013] Nr. 20); § 27
lautet:
„§ 27 Betriebskosten. (1) 1Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer (Erbbauberechtig-
ten) durch das Eigentum am Grundstück (Erbbaurecht) oder durch den bestimmungsmäßigen Ge-
brauch des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und
des Grundstücks laufend entstehen. 2Der Ermittlung der Betriebskosten ist die Betriebskostenver-
ordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) zugrunde zu legen.
(2) 1Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentümers (Erbbauberechtigten), durch die Betriebskosten
erspart werden, dürfen mit dem Betrage angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines
Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte. 2Die Umsatzsteuer des Dritten
darf nicht angesetzt werden.
(3) Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau und im steuerbegünstigten oder freifinanzierten
Wohnungsbau, der mit Wohnungsfürsorgemitteln gefördert worden ist, dürfen die Betriebskosten
nicht in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzt werden.
(4) (weggefallen)“.

2) Mietrecht [dtv 5013] Nr. 22.

Einzelne Schuldverhältnisse §§ 556, 556a BGB 1
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chung durch die Mieter abhängen, sind nach einem Maßstab umzulegen, der
dem unterschiedlichen Verbrauch oder der unterschiedlichen Verursachung
Rechnung trägt.

(2) 1Haben die Vertragsparteien etwas anderes vereinbart, kann der Vermie-
ter durch Erklärung in Textform bestimmen, dass die Betriebskosten zukünftig
abweichend von der getroffenen Vereinbarung ganz oder teilweise nach einem
Maßstab umgelegt werden dürfen, der dem erfassten unterschiedlichen Ver-
brauch oder der erfassten unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt.
2Die Erklärung ist nur vor Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig. 3 Sind
die Kosten bislang in der Miete enthalten, so ist diese entsprechend herab-
zusetzen.

(3) 1 Ist Wohnungseigentum vermietet und haben die Vertragsparteien nichts
anderes vereinbart, sind die Betriebskosten abweichend von Absatz 1 nach dem
für die Verteilung zwischen den Wohnungseigentümern jeweils geltenden
Maßstab umzulegen. 2Widerspricht der Maßstab billigem Ermessen, ist nach
Absatz 1 umzulegen.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 556b Fälligkeit der Miete, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
recht. (1) Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis zum dritten Werktag der
einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist.

(2) 1Der Mieter kann entgegen einer vertraglichen Bestimmung gegen eine
Mietforderung mit einer Forderung auf Grund der §§ 536a, 539 oder aus
ungerechtfertigter Bereicherung wegen zu viel gezahlter Miete aufrechnen
oder wegen einer solchen Forderung ein Zurückbehaltungsrecht ausüben,
wenn er seine Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor der Fäl-
ligkeit der Miete in Textform angezeigt hat. 2Eine zum Nachteil des Mieters
abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556c Kosten der Wärmelieferung als Betriebskosten, Verordnungs-
ermächtigung. (1) 1Hat der Mieter die Betriebskosten für Wärme oder
Warmwasser zu tragen und stellt der Vermieter die Versorgung von der Eigen-
versorgung auf die eigenständig gewerbliche Lieferung durch einen Wärmelie-
feranten (Wärmelieferung) um, so hat der Mieter die Kosten der Wärmeliefe-
rung als Betriebskosten zu tragen, wenn
1. die Wärme mit verbesserter Effizienz entweder aus einer vom Wärmeliefe-
ranten errichteten neuen Anlage oder aus einem Wärmenetz geliefert wird
und

2. die Kosten der Wärmelieferung die Betriebskosten für die bisherige Eigen-
versorgung mit Wärme oder Warmwasser nicht übersteigen.

2Beträgt der Jahresnutzungsgrad der bestehenden Anlage vor der Umstellung
mindestens 80 Prozent, kann sich der Wärmelieferant anstelle der Maßnahmen
nach Nummer 1 auf die Verbesserung der Betriebsführung der Anlage be-
schränken.

(2) Der Vermieter hat die Umstellung spätestens drei Monate zuvor in Text-
form anzukündigen (Umstellungsankündigung).

(3) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften für Wärmelieferverträge, die bei

1 BGB §§ 556b, 556c Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse


